
Über Rückspiegel an Motorrädern legt die deutsche 
Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) folgendes 
fest: Bei Motorrädern ab Erstzulassung 1. Januar 1990 
sind zwei Spiegel vorgeschrieben, vorher genügte noch 
einer links.  

Über Rückspiegel an Motorrädern legt die deutsche Straßenverkehrs-
Zulassungsordnung (StVZO) folgendes fest: Bei Motorrädern ab 
Erstzulassung 1. Januar 1990 sind zwei Spiegel vorgeschrieben, vorher 
genügte noch einer links. Die Spiegel müssen einstellbar sein, dürfen keine 
verletzungsgefährdenden Kanten aufweisen (die "Malteserkreuze" sind also 
tabu), und die spiegelnde Fläche darf 60 Quadratzentimeter nicht 
unterschreiten. Eine Bauartgenehmigungspflicht besteht nicht, das heißt, der 
Spiegel muß kein Prüfzeichen tragen. 

Anders bei den parallel geltenden ECE- und EWG- Prüfvorschriften, denn hier 
trägt der Spiegel ein Prüfzeichen. Die Eckdaten: Nach ECE R 81 muß der 
Spiegel auf 69 Quadratzentimeter reflektieren, wobei runde Spiegel einen 
Durchmesser zwischen 94 und 150 Millimeter haben dürfen. In nicht runde 
Spiegel muß sich ein Kreis von 78 Millimetern Durchmesser einlegen lassen, 
andererseits darf er die Außenmaße 120 x 200 Millimeter nicht überschreiten. 

 
Nach EWG-Richtlinie 80/780 dürfen runde Spiegel einen Durchmesser 
zwischen 100 und 150 Millimeter haben, und in nicht runde Spiegel muß 
sowohl ein 100-Millimeter-Kreis als auch ein Quadrat mit 150 Millimeter 
Kantenlänge passen. 

 


